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Ihre Vorteile
1. aKtuell
Das Werk erscheint jährlich neu, sodass Rechtspre-
chung, Literatur und Verwaltungspraxis jeweils auf dem 
neuesten Stand sind. Dies garantiert den AnwenderIn-
nen höchstmögliche Aktualität bei Beschäftigung mit  
der komplexen Materie. 

2. PraXisGereCht
TOP-ExpertInnen aus der Wissenschaft und Praxis 
kommentieren für PraktikerInnen. Zitate aus Judikatur 
und Literatur, Beispiele und Querverweise sorgen für 
Verständlichkeit. 

3. ÜBersiChtliCh
Gliederungsübersichten, systematische und strukturierte 
Bearbeitung und Einsatz von „eye-catchern“ führen zum 
raschen Auffinden der gewünschten Kommentierung.  

4. KomPaKt
Alles bei der Hand in einem Band: Gesetzestext, Litera-
turübersicht und Kommentierung in erforderlicher Breite 
ohne überflüssigen Ballast.

5. KomPetent
Universitätslehrende und PraktikerInnen lassen ihre 
langjährige Erfahrung und ihr umfangreiches Praxis- 
wissen in die Bearbeitung einfließen.
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Artikel V
Realteilung

Anwendungsbereich

§ 27. (1) 1Eine Realteilung im Sinne dieses Bundesgesetzes liegt vor, wenn Ver-

mögen (Abs. 2 oder 3) von Personengesellschaften auf Grundlage eines schriftli-

chen Teilungsvertrages (Gesellschaftsvertrages) und einer Teilungsbilanz zum

Ausgleich untergehender Gesellschafterrechte ohne oder ohne wesentliche Aus-

gleichszahlung (§ 29 Abs. 2) tatsächlich auf Nachfolgeunternehmer übertragen

wird, denen das Vermögen zur Gänze oder teilweise zuzurechnen war.

2Voraussetzung ist, dass das übertragene Vermögen am Teilungsstichtag, jeden-

falls aber am Tag des Abschlusses des Teilungsvertrages, für sich allein einen po-

sitiven Verkehrswert besitzt. 3Die Personengesellschaft hat im Zweifel die Höhe

des positiven Verkehrswertes durch ein begründetes Gutachten eines Sachver-

ständigen nachzuweisen. 4Besteht die Personengesellschaft weiter, muss ihr aus

der Realteilung Vermögen (Abs. 2 oder 3) verbleiben.

(2) Zum Vermögen zählen nur Betriebe, Teilbetriebe und Mitunternehmeran-

teile im Sinne des § 12 Abs. 2.

(3) Abweichend von Abs. 2 gilt folgendes:

1. Liegen bei einem Forstbetrieb keine Teilbetriebe im Sinne des § 12 Abs. 2 Z 1

vor, gilt als Teilbetrieb die Übertragung von Flächen, für die ein gesetzlicher

Realteilungsanspruch besteht und die vom Nachfolgeunternehmer für sich als

Forstbetrieb geführt werden können.

2. Liegen bei einem Betrieb, dessen wesentliche Grundlage der Klienten- oder

Kundenstock ist, keine Teilbetriebe im Sinne des § 12 Abs. 2 Z 1 vor, gilt als

Teilbetrieb die Übertragung jenes Teiles des Klienten- oder Kundenstocks,

der vom Nachfolgeunternehmer bereits vor der Realteilung dauerhaft betreut

worden ist und für sich als Betrieb geführt werden kann.

(4) Personengesellschaften sind solche, bei denen die Gesellschafter als Unter-

nehmer (Mitunternehmer) anzusehen sind.

(5) Auf Realteilungen sind die §§ 28 bis 31 anzuwenden.

[BGBl I 2010/34]

Rechtsentwicklung: BGBl 1991/699 (UmgrStG; RV 266 AB 354 BlgNR 18. GP) (Stammfas-

sung); BGBl 1993/818 (StRefG 1993; RV 1237 AB 1301 BlgNR 18. GP) (Neufassung des Abs 1);

BGBl 1996/797 (AbgÄG 1996; RV 497 AB 552 BlgNR 20. GP) (Entfall von S 2 des Abs 1, Neun-

ummerierung der Abs 3 und 4 in Abs 4 und 5 sowie Einfügung eines neuen Abs 3); BGBl I 2003/

71 (BudBG 2003; RV 59 AB 111 BlgNR 22. GP) (Neufassung des Abs 1 S 1); BGBl I 2005/161

(AbgÄG 2005; RV 1187 AB 1213 BlgNR 22. GP) (Neufassung des Abs 1); BGBl I 2010/34

(AbgÄG 2010; RV 662 AB 741 BlgNR 24. GP) (Anpassung des Abs 1 S 4).

Literatur 2013: Beiser, Die Gerichtsgebühr für Realteilungen nach TP 9 und den §§ 26, 26a GGG,

SWK 2013, 1238; Bergmann, Gebot rechnerisch doppelter Wechsel der Gewinnermittlungsart bei

Realteilungen mit fortgesetzter Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, GES 2013, 522; Wiesner, Realtei-

lung und doppelter Wechsel der Gewinnermittlungsart, RWZ 2013, 313; Wolf, Das Erbe teilen, aber

richtig – die steuerneutrale Erbteilung, SWK 2013, 1312.
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§ 23    
Hübner-Schwarzinger/Six

736 Kofler, UmgrStG3

I. Allgemeines
A. Regelungsgegenstand

1 Regelungsgegenstand des § 23 ist einerseits die Normierung der Anwendungsvor-aussetzungen, die für einen Zusammenschluss erfüllt werden müssen, um von Art IVerfasst zu sein. Andererseits ordnet die Bestimmung für vom Anwendungsbereich desArt IV erfasste Zusammenschlüsse rechtsfolgenseitig die Anwendung der §§ 24 bis 26an.

B. Begriffsbestimmung
2 Der „Zusammenschluss“ im ertragsteuerrechtlichen Sinn ist weder im ZweitenBuch des UGB noch in einem gesellschaftsrechtlichen Sondergesetz (ähnlich demUmwG oder dem SpaltG) explizit geregelt (der Begriff „Zusammenschluss“ findetsich im UGB lediglich an einer Stelle und zwar in einem Klammerausdruck in der Be-stimmung zur Bewertung von Einlagen und sonstigen Zuwendungen anlässlich vonUmgründungen in § 202 Abs 2 UGB, s dazu ausführlich mwN Hirschler/Six in HBSonderbilanzen I 383 ff). Es gibt also – anders als bei der Verschmelzung, der Um-wandlung und der Spaltung – kein eigenständiges Rechtsinstitut im Gesellschafts-recht (das Gleiche gilt für die Einbringung und die Realteilung, s § 12 Rz 36 ff und§ 27 Rz 21 f), der Begriff „Zusammenschluss“ als eine eigenständige Form einer Um-strukturierung von Personengesellschaften ist dem Gesellschaftsrecht fremd (zumTatbestand des Zusammenschlusses aus unternehmensrechtlicher Sicht s unten Rz 10;vgl ausführlich mwN Schummer in H/W/B, HdU Art IV Unternehmensrecht Rz 7).3 Da somit auch eine eigenständige unternehmens- bzw gesellschaftsrechtliche Defi-nition des Begriffs „Zusammenschluss“ – wie sie für die Verschmelzung, die Um-wandlung und die Spaltung existiert – fehlt, wird der Begriff des „Zusammenschlus-ses“ für umgründungssteuerrechtliche Zwecke im UmgrStG selbst definiert. Gem § 23liegt demnach ein Zusammenschluss iSd UmgrStG vor, wenn
 begünstigtes Vermögen (Betriebe, Teilbetriebe, Mitunternehmeranteile, s § 23Rz 21 ff)
 ausschließlich gegen Gewährung von Gesellschafterrechten (s § 23 Rz 36 ff) auf Grundlage eines schriftlichen Zusammenschlussvertrages (s § 23 Rz 46 ff) und einer Zusammenschlussbilanz (s § 24 Rz 31 ff)

F. Positiver Verkehrswert............................................................ 66–781. Erfordernis........................................................................ 66–702. Zeitliche Aspekte.............................................................. 71–753. Ermittlung......................................................................... 76–78G. Schlussbilanz........................................................................... 81–981. Bilanzerfordernis .............................................................. 81–922. Wechsel der Gewinnermittlungsart .................................. 93–98III. Rechtsfolgen
A. Rechtsfolgen innerhalb des Anwendungsbereiches des Art IV 106–1161. Allgemeines...................................................................... 106–1092. Rechtsfolgen für Zusammenschlusspartner, die kein Vermögen iSd Abs 2 übertragen ...................................... 110–116B. Rechtsfolgen außerhalb des Anwendungsbereiches des Art IV ...................................................................................... 121–134
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Gesetzestext: allfällige Änderungen 
zur Vorauflage sind durch Balken  
sofort ersichtlich

Übersichtliche  
Gliederung

4

rechtsentwicklung 
der Bestimmung

3

5

ausführliche Kommentierung

themenrelevante literatur 
auf einen Blick

2

univ.-Prof. DDr. Georg Kofler, ll.m. 
(nYu); Univ.-Prof. für Finanzrecht, Steu-
errecht und Steuerpolitik an der JKU Linz; 
Fachautor und Vortragender.

Der herausGeBer

Neu in der 3. Auflage: 

 ➤ Einarbeitung der umfangreichen War-
tungserlässe des BMF, insbesondere zur 
Einbringung (Art III UmgrStG)
 ➤ Aktuell ergangene Rechtsprechung von 
EuGH, VwGH und UFS werden umfas-
send behandelt, unter anderem zur Ver-
lustverwertung und zu Umgründungen in 
der Unternehmensgruppe
 ➤ Detaillierte und vollständige Berücksich-
tigung des aktuellen Fachschrifttums

Der Jahreskommentar 
zum UmgrStG 2014

Das autorenteam
univ.-Prof. DDr. Georg Kofler

ass.-Prof. Dr. sebastian Bergmann, ll.m., 
Mitarbeiter des Instituts für Finanzrecht, Steuerrecht 
und Steuerpolitik der JKU Linz.

Dr. Gebhard Furherr, WP & StB bei LeitnerLeit-
ner Österreich, Schwerpunkt internationale Steuer-
planung, insbesondere CEE.

mag. Dr. Petra hübner-schwarzinger, StB in 
Wien mit dem Schwerpunkt Rechtsformgestaltung 
und Umgründungen.

Dr. martin jann, StB und Director bei PwC Wien 
mit Schwerpunkt (inter)nationale Umgründungen, 
Konzernsteuerrecht und M&A.

mag. Franz rittsteuer, StB und Manager bei PwC 
Wien mit Schwerpunkt (inter)nationale Umgründungen, 
Konzernsteuerrecht und internationales Steuerrecht.

mmag. thomas schneider, Senior Manager bei 
PwC Wien mit Schwerpunkt Konzernsteuerrecht, in-
ternationales Steuerrecht und Umgründungen.

Dr. martin six, StB, Senior Manager bei Deloitte Wien; 
Lektor an der WU Wien; Schwerpunkt Umgründungen, 
Konzernsteuerrecht und Internationales Steuerrecht.

Dr. markus stefaner, StB, Senior Manager bei 
Ernst & Young Österreich; Lektor an der WU Wien.

stB Dr. Kornelia Waitz-ramsauer, ll.m., Waitz- 
Obermühlner Rechtsanwälte mit Schwerpunkt Umgrün-
dung, M&A, (inter)nationale Konzernsteuerplanung.

Mit zahl- 
reichen 

Beispielen


